
12. Bebauungsplanänderungsverfahren Amberg 19 „Industriegebiet Nord“ 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Vorlage  005/0002/2015  Anlage 6,  Seite 1 

© Stadt Amberg, Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Stadtentwicklungsamt 

 
Der Bebauungsplanänderungsentwurf sieht entsprechende Erweiterungs-
möglichkeiten für die Firmen Kerb-Konus Vertriebs GmbH und Anlagen– und 
Maschinenbau Amberg GmbH vor. Alle bisherigen Baumöglichkeiten sollen 
analog für die Erweiterungsflächen gelten. 
 
Die für 2015 geplanten zusätzlichen Gebäude und Betriebsflächen für die 
Firma Kerb Konus Vertriebs GmbH können grundsätzlich nach dem Sat-
zungsbeschluss der Bebauungsplanänderung im März genehmigt werden. 
Es fallen Kanalherstellungs– und naturschutzrechtliche Ausgleichsbeiträge 
an.  

IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim 
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Der Bebauungsplanänderungsentwurf sieht Erweiterungsmöglichkeiten für 
die Firmen Kerb-Konus Vertriebs GmbH und Anlagen– und Maschinenbau 
Amberg GmbH  im Gesamtumfang von ca. 5,39 ha vor. Alle bisherigen Bau-
möglichkeiten sollen analog für die Erweiterungsflächen gelten. 
 
Die für 2015 geplanten zusätzlichen Gebäude und Betriebsflächen für die 
Firma Kerb Konus Vertriebs GmbH können grundsätzlich nach dem Sat-
zungsbeschluss der Bebauungsplanänderung im März genehmigt werden, 
weil hier unter Auflagen noch eine Einleitung des Niederschlagswassers in 
den Kanal der Wernher-von-Braun-Straße möglich ist. Es fallen Kanalherstel-
lungs– und naturschutzrechtliche Ausgleichsbeiträge an.  

Gewerbebau Amberg GmbH 
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Die geplanten Erweiterungsflächen sind für zwei bestehende und florierende 
Betriebe an der Wernher-von-Braun-Straße vorgesehen. Die Firmen Kerb-
Konus Vertriebs GmbH (entgegen der Namensgebung hauptsächlich ein 
Produktionsbetrieb) und Anlagen– und Maschinenbau Amberg GmbH haben 
bereits hohe Investitionen am gegenwärtigen Standort getätigt; die Firma 
Kerb-Konus ist erst vor ca. 20 Jahren von einem kleineren Standort im In-
dustriegebiet Süd ins Industriegebiet Nord gezogen (derzeit ca. 450 Arbeits-
plätze). Eine Verlagerung auf größere Standorte wäre mit großem Aufwand 
verbunden; außerdem stehen im gesamten Stadtgebiet derzeit keine großen 
Ersatzflächen zur Verfügung, wie sie vor allem von der Firma Kerb-Konus 
benötigt würden. 
 
 
 
 

Regierung der Oberpfalz 
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Die ausschließliche Nutzung der Erweiterungsflächen durch die beiden an-
sässigen Firmen wird über den Grundstücksverkauf durch die Stadt Amberg 
sichergestellt. Die erste größere Grundstücksfläche wurde bereits an die Fir-
ma Kerb-Konus Vertriebs GmbH verkauft. Für einen anderen gewerblichen 
Interessenten wären die Flächen aber ohnehin nicht entsprechend nutzbar, 
weil dort kein separater Straßenanschluss besteht. 
 
In der Begründung zur Änderung des Flächennutzungs– und Landschaftspla-
nes wurde ein Übersichtsplan zu den Ausgleichsflächen beigefügt. Alle vor-
gesehenen Ausgleichsflächen sind bereits als solche rechtswirksam darge-
stellt. 

Regierung der Oberpfalz 
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Weil die Erfüllung der Auflagen zur teilweise Platzierung der naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsflächen im Gemeindegebiet Freudenberg für die aktu-
elle Erweiterung der Firma Kerb-Konus Vertriebs GmbH zu lange dauern 
würde, werden die Ausgleichsflächen nun unter Zustimmung der Fachbehör-
den mit geringerem Waldanteil ausschließlich im Amberger Stadtgebiet ein-
geplant. 
 
Die früheren Unstimmigkeiten  zwischen Lageplan und Tabelle der Aus-
gleichsflächen wurden beseitigt. Der Nachweis des Ausgleichs wird nun als 
Teil 2 der Begründung ausdrücklich Bestandteil derselben. 

Regierung der Oberpfalz 
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Der Bereich Forsten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat der ursprünglichen Ausgleichsflächenregelung zugestimmt. 
 
Weil die Erfüllung der Auflagen zur teilweise Platzierung der naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsflächen im Gemeindegebiet für die aktuelle Erweite-
rung der Firma Kerb-Konus Vertriebs GmbH zu lange dauern würde, werden 
die Ausgleichsflächen nun mit geringerem Waldanteil ausschließlich im Am-
berger Stadtgebiet eingeplant. Der Bereich Forsten hat dieser Ersatzlösung 
am 29.01.2015 ebenfalls zugestimmt. 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
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Das aktuelle Ausgleichsflächenkonzept sieht einen geringeren Waldanteil vor 
und kommt daher dem Anliegen der Unteren Naturschutzbehörde entgegen. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde hat der neuen Ausgleichsflächenlösung am 
02.02.2015 zugestimmt. 

Untere Naturschutzbehörde 
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Die beauftragte Berechnung für die Entwässerung der aktuell geplanten Er-
weiterung der Firma Kerb-Konus Vertriebs GmbH hat ergeben, dass hier 
auch das Niederschlagswasser noch mit entsprechender Pufferung in den 
Kanal der Wernher-von-Braun-Straße eingeleitet werden kann. Dafür fallen 
Kanalherstellungsbeiträge an. 
 
Für die übrigen Erweiterungsflächen kann nur noch das geringe Schmutz-
wasser in den Kanal abgeleitet werden, das Niederschlagswasser  muss 
über zwei getrennte Regenrückhaltebecken gedrosselt über eine Rohrleitung 
und einen Graben dem Krumbach zugeführt werden. Dafür hat ein Ingenieur-
büro bereits eine plausible Vorentwurfsplanung und Berechnung erstellt; vor 
einer tatsächlichen Nutzung ist noch ein Wasserrechtsverfahren durchzufüh-
ren. 

Tiefbauamt 
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Das Entwässerungskonzept wurde inzwischen der Wasserrechtsstelle und 
dem Wasserwirtschaftsamt Weiden vorgelegt. Mit der Planung besteht ge-
mäß Stellungnahmen vom 03.02.2015 Einverständnis. 

Wasserrechtsstelle 
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Statt einer gemeinsamen Regenrückhaltung sind inzwischen getrennte Be-
cken vorgesehen. 
 
Die Firmen wurden darauf hingewiesen, dass vor den späteren Erweiterun-
gen entsprechende Wasserrechtsverfahren erforderlich sind. 
 
Die überholte Formulierung in den Festsetzungen Teil B wurde gemäß Vor-
schlag ersetzt. 

Wasserrechtsstelle 
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Die Untere Immissionsschutzbehörde geht davon aus, dass keine übermäßi-
gen Emissionen die Umgebung beeinträchtigen. 

Untere Immissionsschutzbehörde 
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Der sparsame Umgang mit neuen Gewerbeflächen ist in einer Region mit 
relativ geringen Grundstückspreisen nur schwer umzusetzen. Ein Zwang zur 
mehrgeschossigen Nutzung müsste politisch gewünscht sein und in den Be-
bauungsplänen verankert werden. 
 
Die Höhenbegrenzung der Gebäude kann ohne die Zustimmung der Fachbe-
hörden nicht aufgehoben werden; die Forstbehörden und die Naturschutzbe-
hörden wenden sich gegen die Freigabe. Schon bei den bisherigen Festset-
zungen mit einer Traufhöhe von max. 8 m und Firsthöhe von max. 15 m sind 
aber in Zone I des Industriegebiets Nord zweigeschossige Bauten möglich, in 
anderen Bereichen von Zone II auch dreigeschossige. 

Bund Naturschutz in Bayern e.V. 


